
APRIL 2010Wettbewerbsrecht  |  Staatliche Beihilfen

www.cms-hs.com

Ansprechpartner

Dr. Michael Bauer
Avenue des Nerviens 85
1040 Brüssel
T	 +32 (0)2 6500 - 420
F	 +32 (0)2 6500 - 422
E	 michael.bauer@cms-hs.com

Dr. Matthias Nordmann LL.M.
Avenue des Nerviens 85
1040 Brüssel
T	 +32 (0)2 6500 - 420
F	 +32 (0)2 6500 - 422
E	 matthias.nordmann@cms-hs.com



1. Kommissionsentscheidungen
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Deutschland: Kommission genehmigt 
kurzfristige Exportkreditgarantien

Die Kommission hat die sogenannten Her-
mes-Deckungen in Deutschland genehmigt. 
Im Rahmen der Regelung sollen für finanzi-
ell solide Auslandsgeschäfte von in Deutsch-
land niedergelassenen Unternehmen, die auf 
dem privaten Markt keine Versicherungs-
deckung für ihre Exportrisiken finden, die 
erforderlichen kurzfristigen Exportkreditga-
rantien gestellt werden. Dabei ist allerdings 
Voraussetzung, dass das Exportunternehmen 

einen beträchtlichen Teil des Risikos selbst 
trägt. Weiter sieht die Regelung marktge-
rechte Prämien für die staatlichen Garantien 
vor, so dass es im Interesse der Export-
unternehmen liegt, sich wieder an private 
Versicherungsgesellschaften zu wenden, 
sobald der private Markt in der Lage ist,  
einen ausreichenden Versicherungsschutz 
zu bieten. Die Regelung beinhaltet überdies 
Bestimmungen, die verhindern, dass die 
Regelung nicht tragbaren Geschäften  
beziehungsweise nicht soliden Geschäfts-
partnern zugutekommt, die auch unter 

normalen Marktbedingungen keine  
Deckung erhalten würden. Die Kommission 
entschied, dass die Regelung die Kriterien 
des vorübergehenden Gemeinschaftsrah-
mens für staatliche Beihilfen zur Erleichte-
rung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln 
in der gegenwärtigen Finanz- und Wirt-
schaftskrise erfüllt. Die Genehmigung gilt 
bis zum 31. Dezember 2010.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Deutschland: Kommission ordnet  
Rückzahlung der Beihilfen für die  
Sovello AG an

Die Sovello AG (früher EverQ GmbH) hat 
nach Auffassung der Europäischen Kommis-
sion keinen Anspruch auf eine staatliche 
Förderung auf der Grundlage von Bestim-
mungen für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU). Damit änderte die Kommission eine 
frühere Entscheidung aus dem Jahr 2006 
ab, in der sie noch davon ausgegangen war, 
dass es sich bei dem Begünstigten um ein 
kleines beziehungsweise mittleres Unter-
nehmen handeln würde. Kleine und mittlere 

Unternehmen können nach den einschlägi-
gen EU-rechtlichen Bestimmungen häufig 
eine höhere Förderung beanspruchen als 
große Unternehmen. Allerdings wird an die 
KMU-Eigenschaft ein strenger Maßstab ge-
legt. So dürfen diese in der Regel nicht mehr 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen und der 
Umsatz darf 50 Mio. EUR nicht übersteigen. 
Die Umsätze von anderen Unternehmen, 
an denen der Begünstigte beteiligt ist oder 
die ihrerseits an dem Begünstigten beteiligt 
sind, können anteilig oder gänzlich mitbe-
rücksichtigt werden. Vorliegend hatte die 
Kommission zunächst die Beteiligung eines 
anderen Unternehmens an Sovello nicht 

berücksichtigt, da dessen Anteil weniger 
als 25 % betrug. Später stellte sich jedoch 
heraus, dass der tatsächliche Einfluss auf 
Sovello weitaus größer war als ursprünglich 
angenommen, so dass eine Zurechnung 
notwendig wurde. Damit handelte es sich 
bei der Sovello nicht um ein KMU. Die 
Kommission hat deshalb ihre Entscheidung 
von 2006 widerrufen und Deutschland an-
gewiesen, zuviel gezahlte staatliche Förder-
mittel von Sovello zurückzufordern. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Deutschland: Kommission genehmigt 
Breitbandförderung für ländliche  
Gebiete in Sachsen

Die Europäische Kommission hat nach den 
EU-Beihilfevorschriften eine Regelung für 
die Leerrohrförderung sowie andere Finanz-
hilfen Deutschlands genehmigt, mit denen 
die Breitbanderschließung im Freistaat 

Sachsen vorangetrieben werden soll. Die 
Prüfung der Kommission ergab, dass die 
Regelung mit den Breitbandleitlinien in Ein-
klang steht. Die Kommunen müssen eine 
„Multiple Fibre“-Architektur unterstützen, 
damit die Leerrohre von möglichst vielen 
Wettbewerbern genutzt werden und die 
Verbraucher vom zunehmenden Wettbe-
werb in diesen Gebieten profitieren können. 

Die staatliche Förderung ist auf  
500.000 EUR je Vorhaben beschränkt.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1222&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1222&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/104&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/104&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/141&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/141&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en


Belgien: Kommission genehmigt  
Beihilfen für Brüsseler Krankenhäuser

Die Europäische Kommission hat staatliche 
Zuwendungen zugunsten von öffentlichen 
Krankenhäusern in Brüssel genehmigt. Auf-
grund einer Beschwerde von Wettbewerbern 
hatte die Kommission zuvor das staatliche 
Finanzierungssystem untersucht. Dazu 
mussten die belgischen Behörden umfang-
reiche Dokumente vorlegen, so zu der 
Rechnungsführung der Krankenhäuser der 
letzten zehn Jahre. Die Kommission kam in 

ihrer Entscheidung zu dem Ergebnis, dass 
die Tätigkeit der Krankenhäuser wirtschaftli-
cher Natur sei und es sich daher um Unter-
nehmen im Sinne des EU-Beihilfenrechts 
handele. Da die belgischen Behörden nicht 
ausreichend darlegen konnten, dass die ge-
währten staatlichen Unterstützungen nicht 
über das Maß hinausgingen, die ein vergleich-
bares, gut geführtes Krankenhaus benötigen 
würde, und die Kommission zudem einen, 
wenn auch geringen, grenzüberschreitenden 
Bezug erkannte, kam sie zu dem Schluss, 
dass es sich um Beihilfen handele. Sie hielt 

die Beihilfen jedoch für gerechtfertigt, da 
die Krankenhäuser eine Dienstleistung im 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse erbrin-
gen würden, diese mit der Leistungserbrin-
gung sachgerecht betraut wurden und nicht 
überkompensiert werden würden. Allerdings 
war die Kommission der Auffassung, dass 
die staatlichen Beihilfen teilweise bei der 
Europäischen Kommission angemeldet hätten 
werden müssen.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 
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Großbritannien: Kommission genehmigt 
Umstrukturierungspaket für Northern 
Rock

Die Europäische Kommission hat nach den 
EU-Beihilfevorschriften ein Maßnahmenpaket 
genehmigt, mit dem die Umstrukturierung 
der britischen Hypothekenbank Northern 
Rock unterstützt werden soll. Geplant ist die 
Aufspaltung der Bank in eine „Good Bank“, 
die die Geschäftstätigkeiten der Bank fort-
führt, und eine „Bad Bank“ als Auffangge-

sellschaft für notleidende Vermögenstitel. 
Die eingehende Prüfung der Kommission, 
die im April 2008 eingeleitet und im Mai 
2009 aufgrund wesentlicher Änderungen 
am ursprünglichen Plan ausgedehnt worden 
war, ergab, dass die Beihilfe mit den EU-Bei-
hilfevorschriften und den Mitteilungen der 
Kommission über die Anwendung der Vor-
schriften für staatliche Beihilfen auf Maßnah-
men zur Stützung von Finanzinstituten im 
Kontext der Finanzkrise vereinbar ist. Die 
Kommission konnte sich insbesondere davon 

vergewissern, dass durch das Maßnahmen-
paket, einschließlich der Aufspaltung der 
Bank, die langfristige Rentabilität der „Good 
Bank“ wiederhergestellt werden kann und 
eine ordnungsgemäße Liquidation der „Bad 
Bank“ möglich ist, ohne dass der Wettbe-
werb übermäßig verzerrt wird.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Großbritannien: Kommission schließt 
Untersuchung der öffentlichen Finan-
zierung schottischer Fährdienste ab

Die Europäische Kommission hat entschieden, 
dass die öffentliche Finanzierung des Fähr-
verkehrs in Schottland mit den Vorschriften 
über staatliche Beihilfen vereinbar ist. Diese 
Entscheidung ist jedoch mit der Auflage 

verknüpft, dass die nationalen Behörden 
eine transparente und diskriminierungsfreie 
öffentliche Ausschreibung für den Betrieb 
der Strecke Gourock-Dunoon durchführen. 
Die Kommission wird die öffentliche Finan-
zierung des schottischen Fährverkehrssystems 
auch weiterhin genau beobachten, um un-
zulässige Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
hindern. Anfangs hatte die Kommission 

weitergehende Zweifel geäußert, ob die 
öffentlichen Ausgleichszahlungen, die den 
Betreibern der verschiedenen Strecken ge-
währt wurden, im Hinblick auf das erklärte 
Ziel verhältnismäßig waren. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Großbritannien: Kommission genehmigt 
Umstrukturierungsbeihilfe für Dunferm-
line Building Society

Die Europäische Kommission hat eine staat-
liche Kapitalspritze in Höhe von insgesamt 
1,5 Mrd. GBP zur Umstrukturierung der bri-
tischen Bausparkasse Dunfermline Building 
Society nach den EU-Beihilfevorschriften 
genehmigt. Dunfermline ist eine überwie-
gend in Schottland tätige Bausparkasse. In-

folge ihres Engagements im Immobiliensek-
tor war die Bausparkasse in Schwierigkeiten 
geraten. Sie musste wegen gestiegener 
Kreditausfallrisiken erhebliche Rücklagen 
bilden, um etwaige Wertminderungen ab-
zudecken. Im Zuge einer Umstrukturierung 
wurde Dunfermline aufgespalten und der 
überlebensfähige Teil der Bausparkasse im 
Rahmen einer Auktion veräußert. Der ver-
bliebene Teil mit ausfallträchtigen Aktiva 
wurde unter staatliche Zwangsverwaltung 

gestellt. Die Prüfung der Kommission ergab, 
dass die Rentabilität des veräußerten gesun-
den Teils der Bausparkasse durch die geord-
nete Aufspaltung wiederhergestellt werden 
konnte und es zu keiner unverhältnismäßi-
gen Verfälschung des Wettbewerbs kam. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/nn054-09-fr.pdf
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/nn054-09-fr.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1600&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1600&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1598&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1598&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/48&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/48&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Slowakei: Kommission beendet Prüfung 
der Vereinbarung zwischen dem Flug-
hafen Bratislava und Ryanair

Die Europäische Kommission ist nach einer 
eingehenden Untersuchung zu dem Ergebnis 
gelangt, dass zwischen Ryanair und dem 

Flughafen Bratislava getroffene Vereinbarun-
gen zu Nutzungsrechten keine Beihilfenele-
mente enthalten, da sich der Flughafen-
betreiber wie ein privater Marktinvestor 
verhalten habe und die Absprachen daher 
marktüblich seien. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Spanien: Kommission genehmigt  
spanische Filmförderregelung 

Die Europäische Kommission hat eine spa-
nische Filmförderregelung in Höhe von 576 
Mio. EUR nach den EU-Beihilfevorschriften 
bis zum 31. Dezember 2015 genehmigt. Die 
Regelung gilt für Filmfördermaßnahmen des 
spanischen Staates, unter anderem für Film-
produktion und Filmverleih. Die Kommission 
kam zu dem Ergebnis, dass die Regelung in 
Einklang mit Artikel 107 Abs. 3 Buchstabe d 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) steht, wonach 
Kulturförderung unter bestimmten Voraus-
setzungen zulässig ist. Die Regelung erfüllt 
insbesondere die Kriterien der Mitteilung 
der Kommission zur Filmwirtschaft. Bei der 
Regelung handelt es sich um ein Paket ver-
schiedener Maßnahmen, die Spanien für 
erforderlich hält, um dem spanischen und 
dem europäischen Publikum auch künftig ein 
Filmangebot von ausreichender sprachlicher 
und kultureller Vielfalt bieten zu können. 

Unterstützt werden sollen zunächst mittels 
einer selektiven Förderung sogenannte 
„Independent”-Filme. Daneben wird es eine 
weitere Förderung auf der Grundlage der 
Besucherzahlen früherer Filme geben. Die 
Förderungsmechanismen weisen damit 
Ähnlichkeiten zur deutschen Projekt- und  
Referenzfilmförderung nach dem Filmförde-
rungsgesetz (FFG) auf.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

Schweden: Kommission genehmigt 
schwedische Staatsgarantie für Saab

Die Europäische Kommission hat eine 
staatliche Garantie Schwedens zugunsten 
von Saab genehmigt. Die staatliche Garantie 
soll es Saab ermöglichen, ein Darlehen der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) zu erhal-
ten, das der Finanzierung der Umsetzung 
des Geschäftsplans von Saab nach der  

Veräußerung an den niederländischen Auto-
mobilhersteller Spyker dient. Die Kommission 
stellte in ihrer Entscheidung fest, dass ein 
geringer Teil der staatlichen Garantie bereits 
zu marktüblichen Bedingungen gewährt 
werde, so dass dieser bereits kein Beihilfen-
element enthalte. Der weitaus größere Teil 
enthalte zwar ein Beihilfeelement, er könne 
jedoch auf der Grundlage der Voraussetzun-
gen des vorübergehenden Gemeinschafts-

rahmens der Kommission zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskrise genehmigt werden. 
Insbesondere werde Saab eine angemessene 
Vergütung für die Garantie zahlen und ge-
nügend Sicherheiten für den Fall der Inan-
spruchnahme stellen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/56&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/56&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/57&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/57&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/139&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/139&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 


2. Rechtsprechung

EuG: verb. Rs. T-273/06 und T-297/06, 
ISD Polska und Industrial Union of 
Donbass / Kommission, Rs. T-288/06, Re-
gionalny Fundusz Gospodarczy / Kom-
mission, Rs. T-291/06, Operator 
ARP / Kommission, Urteile vom 1. Juli 
2009

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) 
hat die Nichtigkeitsklagen mehrerer Kläger 
gegen eine Rückforderungsentscheidung der 
Kommission größtenteils zurückgewiesen, 
jedoch dem Begehren einer Klägerin statt-
gegeben. Die Klägerinnen hatten sich gegen 
eine Entscheidung der Kommission gewehrt, 
mit der diese eine staatliche Beihilfe zuguns-
ten eines Stahlerzeugers für teilweise nicht 
mit dem gemeinsamen Markt vereinbar er-

klärt hatte. Die Kommission hatte Polen zur 
Rückforderung von Beihilfen gegenüber den 
ihrer Ansicht nach begünstigten Unterneh-
men aufgefordert. Dabei handelt es sich um 
Unternehmen, die den Beihilfenempfänger 
übernommen beziehungsweise von diesem 
Vermögenswerte erworben hatten. Das 
Gericht hielt die Klagen für zulässig, jedoch 
überwiegend für nicht begründet, da unter 
anderem für die Übernahme von Vermögens-
werten vom ursprünglichen Beihilfeempfän-
ger kein angemessener Kaufpreis gezahlt 
worden sei. So sei die Begünstigung noch 
beim Erwerber vorhanden gewesen und es 
habe die Gefahr einer Umgehung der Rück-
forderungsanordnung bestanden, indem der 
ursprüngliche Beihilfeempfänger als „subs-
tanzlose Hülle“ zurückbleibe. Allerdings habe 

die Kommission gegenüber einer Klägerin, 
die einen Teil der Vermögenswerte erworben 
hatte, nicht hinreichend dargelegt, dass 
diese als Empfängerin der Beihilfe anzusehen 
sei. Prima facie sei der Marktwert der diesem 
Unternehmen übertragenen Güter niedriger 
gewesen als der Wert der im Gegenzug 
übernommenen öffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen. Auch sei die Klägerin selbst 
nicht auf dem Stahlmarkt tätig. Die Kom-
mission hätte daher eine Umgehungsgefahr 
und die tatsächliche Nutzung des mit der 
gewährten Beihilfe verbundenen Wettbe-
werbsvorteils speziell nachweisen müssen.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil
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EuGH: Rs. C-319/07 P, 3F, Urteil  
vom 9. Juli 2009

Der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) hat eine Entscheidung des Gerichts 
der Europäischen Union (EuG) aufgehoben, 
mit dem diese eine Klage der 3F für unzuläs-
sig erklärt hatte. Die 3F ist eine allgemeine 
Vereinigung von Arbeitnehmern Dänemarks. 
Sie hatte sich gegen eine Entscheidung der 
Kommission gewandt, mit der diese ent-
schieden hatte, keine Einwände gegen eine 
dänische steuerliche Regelung zu erheben 
und infolgedessen das förmliche Prüfungs-
verfahren nach Artikel 108 Abs. 2 AEUV 
nicht einzuleiten. Die dänische Regelung sah 
eine Befreiung von der dänischen Einkom-
menssteuer nicht nur für Seeleute der EU, 
sondern auch für solche aus Drittstaaten 

vor, wenn sie auf Schiffen, die in einem 
speziellen Schiffsregister eingetragenen 
sind, zu einem Entgelt arbeiten, das den 
Bedingungen ihres Drittstaates entspricht. 
Hiergegen wandte sich die 3F als Vertreterin 
von Arbeitnehmern und mithin auch See-
leuten Dänemarks. Entgegen dem EuG erster 
Instanz sah der EuGH die Klage als zulässig 
an und wies sie zur Entscheidung an das 
EuG zurück. Das EuG hatte die Klage wegen 
fehlender individueller Betroffenheit für 
unzulässig erklärt. Es war der Ansicht, die 
3F als Vertreterin der Arbeitnehmer stehe 
in keiner Wettbewerbsbeziehung zu den 
Beihilfeempfängern, das heißt den in das 
spezielle Schiffsregister eingetragenen  
Reedern. Dem folgte der Europäische  
Gerichtshof nicht. Er war der Meinung,  
die 3F habe hinreichend nachgewiesen, 

dass ihre Wettbewerbsposition anderen 
Gewerkschaften gegenüber bei der Aus-
handlung von Tarifverträgen geschwächt 
werde. Die 3F habe bislang keine Gelegen-
heit gehabt, der Kommission eine Stellung-
nahme zuzuleiten, dass diese steuerliche 
Regelung den sozialen Aspekten der rele-
vanten Leitlinie zuwiderlaufe. Ihre Interes-
sen und diejenigen ihrer Mitglieder seien 
daher durch die Entscheidung der Europäi-
schen Kommission, das förmliche Prüfungs-
verfahren nicht einzuleiten, möglicherweise 
beeinträchtigt worden. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-297/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-297/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-319/07%20P&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-319/07%20P&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 


EuG: Rs. T-211/05, Italien / Kommission, 
Urteil vom 4. September 2009

Italien hatte 2003 Steuervergünstigungen 
für neu an der Börse eines EU-Staates notierte 
Unternehmen eingeführt: Solche Unterneh-
men unterfielen unter bestimmten weiteren 
Bedingungen nur einem reduzierten Körper-
schaftsteuersatz von 20 %. Der Kommission 
wurde die Einführung dieser Regelung nicht 
mitgeteilt. Sie erließ 2005 eine Entscheidung, 
nach der es sich um eine rechtswidrige – 
weil nicht notifizierte – und zudem nicht 
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbare 

Beihilfe handele. Gegen diese Entscheidung 
klagte Italien mit der Begründung, es sei 
keine selektive Begünstigung gegeben. Mit 
seinem Urteil vom 4. September 2009 wies 
das Gericht der EU (EuG) die Klage ab. Die 
streitigen Maßnahmen seien schon deshalb 
selektiv, weil sie faktisch die in Italien an der 
Börse notierten Unternehmen gegenüber 
denjenigen begünstigten, die nicht dort 
notiert seien. Die Regelungen seien auch 
nicht gerechtfertigt: Ein Zusammenhang 
zwischen den angeblich mit der Börsenno-
tierung verbundenen Nachteilen und den 
in Frage stehenden Vergünstigungen sei 

weder von der Klägerin vorgetragen noch 
erkennbar. Schließlich habe die Kommission 
auch die Erfüllung der Zwischenstaatlich-
keitsklausel annehmen dürfen. Auch eine 
relativ geringfügige Beihilfe könne den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beein-
trächtigen, wenn in den Wirtschaftsberei-
chen, in denen die begünstigten Unterneh-
men tätig sind, intensiver Wettbewerb 
herrsche.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil
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EuG: Rs. T-303/05, AceaElectrabel  
Produzione / Kommission, Urteil vom  
8. September 2009

In der angegriffenen Entscheidung der 
Kommission hatte diese Fördermaßnahmen 
zur Erweiterung des Fernwärmenetzes in der 
Nähe von Rom zu Gunsten eines Gemein-
schaftsunternehmens von ACEA und Elec-
trabel als staatliche Beihilfen eingeordnet. 
Die Genehmigung dieser Beihilfe setzte sie 
aus, bis Italien nachgewiesen habe, dass eine 
andere ACEA gewährte rechtswidrige Bei-
hilfe zurückgefordert worden sei. Acea-
Electrabel hatte als Klagegründe insbeson-
dere vorgetragen, es handele sich bei den 
Finanzierungsmaßnahmen nicht um eine 

Beihilfe, die dem EU-Recht unterfalle, da 
die Förderung der Fernwärme nur lokale 
Auswirkungen habe. Darüber hinaus bestehe 
keine Identität mit ACEA als dem Empfänger 
der ersten und rechtswidrigen Beihilfe. 
Schließlich läge die Voraussetzung des Zu-
sammenhangs zwischen den beiden Maß-
nahmen nicht vor, so dass die Kommission 
die Beihilfe nicht habe aussetzen können. 
Das EuG wies in seinem Urteil alle Klage-
gründe zurück. Der Handel zwischen Mit-
gliedsstaaten sei schon dadurch betroffen, 
dass Fernwärme als Nebenprodukt bei der 
Energieerzeugung anfalle. Die Energie und 
die für diese erforderlichen Rohstoffe würden 
jedoch europaweit gehandelt. Hinsichtlich 
der Identität der Empfänger der beiden 

Beihilfen habe die Kommission annehmen 
dürfen, dass es sich um eine wirtschaftliche 
Einheit gehandelt habe. ACEA übe Mitkon-
trolle über das Joint Venture aus, da sie bei 
wichtigen Entscheidungen der Tochtergesell-
schaft ein Vetorecht habe. Schließlich habe 
auch die erforderliche kumulative Wirkung 
vorgelegen, die der Kommission nach der 
Deggendorf-Entscheidung das Recht verleihe, 
die Genehmigung einer Beihilfe von der 
Rückforderung einer früheren rechtswidrigen 
Beihilfe abhängig zu machen.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

EuG: Rs. T-369/06 Holland Malt /  
Kommission, Urteil vom 9. September 
2009 

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) 
hat eine Klage von Holland Malt zurück-
gewiesen, mit der das Unternehmen eine 
Untersagungsentscheidung der Europäischen 
Kommission angegriffen hatte. Die Nieder-
lande hatten zuvor beschlossen, Holland 
Malt im Rahmen eines regionalen Investiti-
onsprogramms eine Investitionsförderung 
in Höhe von 7.425.000 EUR für den Bau  
einer Mälzerei zur Herstellung von HTST-
Malz (high temperature, short time) zu  
gewähren. HTST-Malz hat den Vorteil, dass 

es die Stabilität des Geschmacks, des Aromas 
und der Perlung und folglich auch die Halt-
barkeit von Bier erhöht. Nach der Notifizie-
rung der Maßnahme gelangte die Europäi-
sche Kommission zu dem Ergebnis, dass 
die Beihilfe nicht zulässig sei, da es auf dem 
relevanten Malzmarkt, zu dem auch HTST-
Malz gehöre, Überkapazitäten gebe. Gegen 
die auf Rückforderung der Beihilfe gerichtete 
Entscheidung klagte Holland Malt. Das EuG 
wies nun in seinem Urteil die Klage zurück. 
Der Europäischen Kommission sei bei der 
Marktabgrenzung kein Fehler unterlaufen. 
Die Kommission sei auch nicht, wie von der 
Klägerin vorgetragen, zum Nachweis einer 
tatsächlichen Auswirkung auf den Handel 

zwischen den Mitgliedsstaaten verpflichtet 
gewesen. Es genüge vielmehr, dass sie ge-
zeigt habe, dass die Maßnahme eine ent-
sprechende Eignung aufwies. Dies sei der 
Fall, da damit gerechnet werden könne, dass 
die Produkte von Holland Malt mit denen 
anderer europäischer Produzenten in Kon-
kurrenz ständen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-211/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-211/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-303/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-303/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&do�cav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&dda�tefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Holland+Malt&resmax=100 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&do�cav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&dda�tefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Holland+Malt&resmax=100 


EuGH: Rs. C-520/07 P, Kommission / 
MTU Friedrichshafen, Urteil vom  
17. September 2009

Der Gerichtshof der EU (EuGH) hat das Urteil 
des Gerichts der EU (EuG) vom 12. September 
2007 bestätigt. In diesem Urteil hatte das 
EuG die Entscheidung der Europäischen 
Kommission aufgehoben, soweit diese eine 
gesamtschuldnerische Haftung für die Rück-
zahlung eines Teilbetrags einer rechtswidrig 
gewährten Umstrukturierungsbeihilfe zwi-
schen dem ursprünglichen Beihilfeempfän-
ger SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH 
sowie MTU angeordnet hatte. Sie hatte 

dies damit begründet, es ließe sich auf der 
Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden 
Informationen nicht ausschließen, dass MTU 
für einen zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Know-how-Transfer keinen 
marktüblichen Preis bezahlt habe und damit 
von den der SKL rechtswidrig gewährten 
Umstrukturierungsbeihilfen mittelbar profi-
tiert habe. Der EuGH führte aus, dass die 
Europäische Kommission zwar tatsächlich 
befugt sei, eine Entscheidung über die Ver-
einbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsa-
men Markt allein auf der Grundlage der ihr 
vom Mitgliedstaat zur Verfügung gestellten 
unvollständigen und fragmentarischen In-

formationen zu erlassen, wenn der Mitglied-
staat unter Verletzung seiner Pflicht zur Zu-
sammenarbeit die erforderlichen Informati-
onen nicht erteile. Dennoch müssten diese 
Informationen eine hinreichende Grundlage 
für die Annahme bilden, dass einem Unter-
nehmen ein Vorteil zugeflossen sei, der  
eine staatliche Beihilfe darstelle. Dies sei 
vorliegend nicht der Fall gewesen. Reine 
Vermutungen reichten nicht aus.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil
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EuGH: Rs. C-519/07 P, Kommission /  
Koninklijke FrieslandCampina, Urteil 
vom 17. September 2009

Der Gerichtshof der EU (EuGH) hat das Urteil 
des Gerichts der Europäischen Union (EuG) 
vom 12. September 2007 aufgehoben. Das 
EuG hatte eine Entscheidung der Kommission 
teilweise aufgehoben, mit der diese eine 
Regelung der Niederlande, die das steuer-
pflichtige Einkommen niederländischer Un-
ternehmen steuerlich begünstigte, für mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklär-
te. Die Kommissionsentscheidung hatte eine 
Übergangsregelung enthalten, wonach Un-
ternehmen, denen zu diesem Zeitpunkt die 
Steuervergünstigung bereits bewilligt worden 
war, befugt waren, diese auch in Anspruch 

zu nehmen. Unternehmen jedoch, die zum 
Zeitpunkt des Erlasses der Kommissionsent-
scheidung erst einen Antrag auf Steuerver-
günstigung gestellt hatten, die ihnen jedoch 
noch nicht bewilligt worden war, wurden 
von dieser Übergangsregelung nicht erfasst. 
Die Koninklijke FrieslandCampina NV gehör-
te zur letzteren Gruppe von Unternehmen. 
Sie erhob deshalb Klage unter anderem mit 
der Begründung, aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes und der Gleichbehandlung hätte 
die Übergangsregel auch für Unternehmen 
wie sie gelten müssen. Das EuG gab der 
Klage insoweit statt. Dem folgte der Euro-
päische Gerichtshof nicht. Er stellte im  
Gegensatz zum EuG fest, die Klägerin könne 
sich nicht auf Vertrauensschutz berufen, 
weil sie die Finanzierungsregelung nicht in 

Anspruch genommen, sondern nur ihre 
erstmalige Bewilligung beantragt habe. 
Auch habe sie sich nicht auf getätigte Inves-
titionen oder eingegangene Verpflichtungen 
berufen, die sie im Vertrauen auf den Bestand 
der Regelung getätigt habe. Ein Verstoß 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
liege nicht vor, weil sich Unternehmen, die 
die Steuervergünstigung bereits im Zeitpunkt 
der Außerkraftsetzung der Regelung bewilligt 
bekommen hatten und solche, die erst ledig-
lich einen Antrag auf Bewilligung gestellt 
hatten, nicht in einer vergleichbaren Lage 
befunden hätten.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

EuG: Rs. T-8/06, FAB Fernsehen aus  
Berlin GmbH / Kommission, Rs. T-21/06, 
Bundesrepublik Deutschland / Kommis-
sion, Rs. T-24/06, Medienanstalt Berlin-
Brandenburg (MABB) / Kommission, 
Urteile vom 6. Oktober 2009

Das Gericht der Europäischen Union hat drei 
Klagen gegen eine Entscheidung der Kom-
mission abgewiesen, in der diese von der 
MABB gewährte staatliche Beihilfen für mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt 
und deren Rückforderung einschließlich 
Zinsen angeordnet hatte. Um die Einführung 
des terrestrischen Fernsehens in Berlin-

Brandenburg zu fördern, hatte die MABB 
privaten Rundfunkanbietern Zuschüsse zu 
den Ausstrahlungskosten gewährt. Die Klage 
der MABB hielt das Gericht bereits für un-
zulässig. Diese habe nicht dargelegt, dass sie 
wie eine Gebietskörperschaft selbständige 
Aufgaben autonom wahrnehme. Deshalb 
sah das Gericht sie lediglich als eine zur  
Organisation der Bundesländer gehörende 
Behörde ohne eigenständige Klagebefugnis 
an. Die Nichtigkeitsklagen der FAB und 
Bundesrepublik Deutschland sah das Gericht 
als unbegründet an. Es habe sich bei den 
staatlichen Beihilfen nicht um Dienstleistun-
gen im allgemeinen wirtschaftlichen Inter-

esse im Sinne der Altmark-Rechtsprechung 
gehandelt. Die Förderung sei auch nicht 
sonst gerechtfertigt gewesen. Das Gericht 
hielt es für zulässig, dass die Kommission in 
ihrer Entscheidung das Kriterium des Markt
versagens herangezogen und verneint hatte. 
Dieses Kriterium könne auch auf Einzelbei-
hilfen Anwendung finden. Die getroffene 
Maßnahme sei darüber hinaus in ihrer Wir-
kung klar über das für einen Anreizeffekt 
erforderliche Maß hinausgegangen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-520/07%20P&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-520/07%20P&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-519/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-519/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-8/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-8/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher


EuG: Rs. T-75/03, Banco Comercial dos 
Açores / Kommission, Urteil vom  
9. Oktober 2009 

Im Januar 2000 hatte Portugal – auf Nach-
frage der Kommission – bei der EU-Behörde 
Sonderregelungen im Steuerrecht für die 
autonome Region der Azoren (Região  
Autónoma dos Açores) angemeldet. Die 
Sonderregelungen sahen insbesondere 
niedrigere Steuersätze auf Einkommen und 
für Unternehmen vor und waren schon 1999 
in Kraft gesetzt worden. 2002 erklärte die 
Kommission die Regelungen für Unterneh-
men für teilweise unvereinbar mit dem Ge-
meinsamen Markt, so zum Beispiel im Hin-
blick auf die Begünstigung von Kreditinsti-
tuten. Dagegen wandte sich die Klägerin, 
eine Bank. Sie machte geltend, es liege keine 
Beihilfe vor, da sich die Maßnahme nicht nur 

an einen eingeschränkten Empfängerkreis 
wende. Sollte eine solche entgegen ihrer 
Ansicht gegeben sein, sei sie jedenfalls im 
Hinblick auf Kreditinstitute gerechtfertigt. 
Auch Banken entstünden höhere Kosten 
durch die Insellage und die Entfernung vom 
Kontinent, die einen Ausgleich rechtfertigten. 
In seinem Urteil verwarf das Gericht der EU 
(EuG) beide Einwände. Es stellte fest, dass 
für die Beurteilung der Frage der Selektivität 
auf das gesamte Staatsgebiet Portugals ab-
zustellen sei, weil die nach der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der EU hinreichende 
Autonomie der Lokalregierung bei der Durch-
führung der Steuervergünstigung auf den 
Azoren nicht gegeben sei. Die erforderliche 
Autonomie verneinte es unter Hinweis darauf, 
dass die Zentralregierung das verminderte 
Steueraufkommen ausglich. Da es für die 
Frage einer steuerlichen Vergünstigung in-

folgedessen auf das gesamte Staatsgebiet 
Portugals ankam, stellten niedrigere Steuer-
sätze für Unternehmen auf den Azoren eine 
Begünstigung an einen eingeschränkten 
Empfängerkreis dar. Hinsichtlich der Frage 
der Rechtfertigung der Beihilfe erkannte 
das EuG zwar an, dass Banken strukturelle 
Nachteile bei einer Geschäftstätigkeit auf den 
Azoren haben. Hier habe die Kommission 
angesichts ihres weiten Ermessens, das ihr 
bei der Beurteilung zukomme, ob eine  
Beihilfe der Höhe nach gerechtfertigt sei, 
jedoch davon ausgehen dürfen, dass der 
Steuernachlass im Umfang über das hinaus-
ging, was notwendig war, um die struktu-
rellen Nachteile für Banken auf den Azoren 
auszugleichen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

8 | 	 Wettbewerbsrecht  |  Staatliche Beihilfen

Deutschland: Rs. T-457/09, Westfälisch-
Lippischer Sparkassen- und Giroverband 
/ Kommission, Klage vom 13. November 
2009

Der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und 
Giroverband hat am 13. November 2009 
beim Gericht der Europäischen Union eine 
Klage gegen die Kommission eingereicht. 
Die Klage richtet sich gegen die Entschei-
dung der Kommission vom 12. Mai 2009 
über eine staatliche Beihilfe Deutschlands 
zugunsten der West LB. Die Europäische 

Kommission hatte seinerzeit eine staatliche 
Unterstützung in Höhe von 5 Mrd. EUR unter 
Auflagen und Bedingungen genehmigt. Der 
Kläger, der zu den Eigentümern der Bank 
gehört, argumentiert, dass durch die Ent-
scheidung der Kommission das Kollegialprin-
zip verletzt worden sei, da die Entscheidung 
nicht von der Kommission als sachlich zu-
ständigem Organ, sondern von der Kommis-
sarin für Wettbewerb getroffen worden sei. 
Weiterhin sei das Tatbestandsmerkmal der 
Wettbewerbsverfälschung nicht ausreichend 
untersucht und überdies sowohl das Verhält-

nismäßigkeitsprinzip als auch das Gleichbe-
handlungsgebot verletzt worden. Schließlich 
seien auch die Nebenbestimmungen der 
Entscheidung unverhältnismäßig und würden 
überdies unzulässig in die Eigentumsordnung 
der Mitgliedstaaten eingreifen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-75/03&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-75/03&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-457/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=T-457/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&do�cinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=new�form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&res�max=100&Submit=Rechercher
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Kommission: Aktualisierte Auslegungs-
regeln für die staatliche Finanzierung 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten

Mit der neuen Mitteilung über die An-
wendung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk passt die Kommission die Mittei-
lung aus dem Jahr 2001 an geänderte Markt
gegebenheiten und die neuere Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs (ins-
besondere Altmark) an. Die Fortschritte in 

der Digitaltechnik und der Verbreitung von 
internet-gestützten Leistungen machten es 
erforderlich, den Umfang des Auftrags  
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten 
klarer zu definieren. Im Wesentlichen sieht 
die Mitteilung folgende Neuerungen vor: 
Sie verlangt die Durchführung von Vorab-
prüfverfahren für neue Angebote öffentlich-
rechtlicher Sender unter Beteiligung Dritter. 
Weiter muss der Auftrag der öffentlich-
rechtlichen Anstalten konkret durch einen 
formalen Akt von den Mitgliedstaaten  
präzisiert werden. Die Kontrolle der  

Anstalten hat effektiv und unabhängig zu 
erfolgen. Durch wirksame Kontrollen müssen 
Überkompensationen und Quersubventionen 
verhindert werden. Eine transparente, ge-
trennte Buchführung und Kostenzuordnung 
von gebührenfinanzierten und sonstigen 
Aktivitäten müssen gewährleistet werden. 
Der finanzielle Spielraum der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten ist zu erhöhen.

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung

Verlängerung der Leitlinien zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unterneh-
men in Schwierigkeiten

Die Kommission hat die Leitlinien zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen 
in Schwierigkeiten bis zum 9. Oktober 2012 
verlängert. Nach den Rettungs- und Umstruk-
turierungsleitlinien sind gewisse Beihilfen an 
Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befinden, unter bestimmten 
Voraussetzungen genehmigungsfähig. Ret-
tungsbeihilfen werden gewährt, um zeitlich 
befristet das Überleben des Unternehmens 
zu sichern. Sie dürfen grundsätzlich nur in 

der Form von Darlehen und Bürgschaften 
gewährt werden und sind auf sechs Monate 
zu befristen. Umstrukturierungsbeihilfen 
werden gewährt, um die langfristige Über-
lebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern. 
Voraussetzung ist, dass ein umfangreicher 
Umstrukturierungsplan eingereicht wird, 
welcher unter anderem die Ursachen der 
Unternehmenskrise sowie die vorgesehenen 
Abhilfemaßnahmen aufzeigt. Daneben ver-
langt die Kommission einen Eigenbeitrag des 
begünstigten Unternehmens zu den Um-
strukturierungskosten, der bei großen Un-
ternehmen mindestens 50 % betragen muss. 
Schließlich muss das begünstigte Unterneh-

men in der Regel Kompensationsmaßnahmen 
anbieten, die sicherstellen sollen, dass 
mögliche Wettbewerbsverzerrungen durch 
eine Reduzierung des Marktauftritts ausge-
glichen werden. Eine weitere wichtige  
Voraussetzung für Rettungs- und Umstruk-
turierungsbeihilfen ist das one time, last 
time-Prinzip, wonach Rettungs- und Um-
strukturierungsbeihilfen innerhalb eines 
Zehnjahreszeitraums grundsätzlich nur ein-
malig vergeben werden dürfen. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung

Kommission nimmt  
Breitbandleitlinien an 

Die Europäische Kommission hat Leitlinien 
zur Anwendung der EU-Beihilfevorschriften 
auf die öffentliche Finanzierung von Breit-
bandnetzen veröffentlicht. In den Leitlinien 
wird unter anderem erläutert, wie öffentli-
che Mittel sowohl für den Ausbau der 
Breitbandgrundversorgung als auch für  
Zugangsnetze der nächsten Generation in 
Gebieten bereitgestellt werden können, in 

denen private Betreiber keine Investitionen 
tätigen. Dabei wird unterschieden zwischen 
wettbewerbsbestimmten Gebieten („schwar-
ze Flecken“), in denen keine staatlichen 
Beihilfen erforderlich sind, und Gebieten, in 
denen der Ausbau von Breitbandnetzen 
unrentabel ist beziehungsweise die in dieser 
Hinsicht unterversorgt sind („weiße“ und 
„graue Flecken“) und in denen bei Erfüllung 
bestimmter Bedingungen staatliche Beihilfen 
gerechtfertigt sein können. In den Leitlinien 
wird eine Reihe wichtiger Absicherungsmaß-

nahmen (unter anderem Erstellung einer 
detaillierten Breitbandkarte, offene Aus-
schreibungsverfahren, Verpflichtung zur 
Zugangsgewährung, Technologieneutralität, 
Rückforderungsmechanismen) festgelegt, 
um den Wettbewerb zu fördern und zu 
vermeiden, dass Privatinvestitionen ver-
drängt werden. 

Bitte klicken Sie hier für den Link  
zur Entscheidung

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:156:0003:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:156:0003:0003:DE:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 
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